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Zweites DUM.
Fortsetzung der amtlichen erlasse aus

dem ersten Blatt.

velcannlmachung,
Utreffend Bestands erheb ung für elektrische Maschinen,

Transformatoren und Apparate.
' Nachstehende Bekanntmachung wird ans Grund
des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4.
Zuni >851 bzw. aus Grund des bäuerischen .Ge¬
setzes über den Kriegszustand vom 5. November
1912 hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht
mit dem Bemerken, das; rede Uebertretung — wo¬
runter auch verspätete oder unvollständige Mel¬
dung fällt , soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen vcrivirkt sind, nach
8 5*) der Bekanntmachung über Vorratscrheb-
uugen vom 2. Februar >915 (Reichs-Gesetzbl. S.
54; wird bestraft.

8 1.
Iukrasltreten der Perordiitiitg.

Tie Berordnuug tritt mit Beginn des l5.
Oktober 1915 in Kraft.

8 2.
I Bon der Bervrdnung betroffene Gegenstände
x Bon der Berordnuug betroffen sind : sämtliche
elektrische Maschinen nebst Anlassern und Regu-
latvren. Transformatoren , Apparate für rede
Stromart unb Spannung der nachstehend aus¬
geführten Klassen 1—5:
ff. 1. Elektromotoren vvn mehr als 5 PS (3,7

KW) nebst Zubehör,
k 2. Stromerzeuger (Dynamomaschinen , Genera¬

toren ) von mehr als 4,5 KW bezw. KVA
nebst Zubehör,

I 3. Umformer und Motorgeneratoren von mehr
als 4,5 KW bezw. KVA an der Sekundür-
seite nebst Zubehör,

k 4. Transsormatoren von mehr als 4,5 KVA
( nebst Zubehör,

ff 5. Schaltapparate , Sicherungen , Anlast- und
Regnlierapparate , Zellenschalter , Elektrizitäts-
zühler usw. für Stromstärken von mehr als
500 A, solveit sie nicht schon als Zubehör
zu den unter 1 bis 4 ausgesührtcn Maschinen

§ und Transformatoren gehören.
8 3.

Bon der Verordnung betroffene Personen.
Gesellschaften usw.

. Bon dieser Verordnung werden betroffen:
I a) alle gewerblichen Unternehmer und Firmen,

in deren Betrieben die in 8 2 .ausgesührtcn
Gegenstände erzeugt , repariert , gebraucht, ge¬
handelt oder verniietel lvcrden, soweit die
Gegenstände sich in ihrem Geivahrsam
oder bei ihnen unter Zollaussicht befinden,
einschließlich derjenigen , die ihnen zum
lveitercnPerkanf oder Vermietung von aude-

x ren Personen , Firmen usw. übergeben sind:
b) alle Personen und Firmen , die solche Gegen¬

stände aus Anlast ihres WirtschastsbetriebeS,
ihres Handelsbetriebes oder sonst des Er¬
werbes wegen für sich oder für andere in
Gewahrsam  haben , oder wenn sie sich
bei ihnen unter Zollaufsicht befinden:

***) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er aus Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
'"eilt ober wissenttich»nnchtige oder unvollständigeAngaben
sacht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können
"»träte, die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate
J'tfaüen erklärt werden. Wer fahrlässig die Auskunft, zu

er aus Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht
>n der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige
*agabeii macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend
jjtart oder im Unvermögeiisfalle mit Gefängnis bis zu sechs
»amten bestraft.

c) alle Kommunen , ösfentlich-rcchtlichen Körper¬
schaften und Verbände Mid alle Gutsbezirke,
in deren Betrieben solche Gegenstände ge-
braiicht, erzeugt, repariert , gehandelt oder
vermietet iverden, oder die solche Gegenstände l
in Geivahrsam haben, soweit die Gegenstände '
sich i tt ihrem Gewahrsam  oder bei!
ihnen unter Zollaussicht befinden:

<ii Personen , welche zur Wiederveräusterung,
Reparatur oder Benutzung durch sie oder
andere bestimmte Gegenstände der in 8 2
ausgeführten Art in Gewahrsam  genom¬
men haben, auch wenn sie im übrigen kein
Handelsgewerbe betreiben:

e> alle Empfänger (der unter a -bis <1 bezeich-
netcn Art ) solcher Gegenstände , nach Empfang
derselben, falls die Gegenstände sich am|
Meldetage auf dem Versand befinden und
nicht bei einem der unter a bis d aufge¬
führten Unternehmer , Personen usw. in Ge- i
wahrsam oder unter Zollaussicht gehalten
werden . i

Gegenstände, die in fremden Speichern , Lager¬
räumen und anderen Aufbewahrungsräumen lagern,
sind, falls der Verfügungsberechtigte seine Vorräte.
nicht unter eigenem Verschluß hält , von den lFn-
habern der betreffenden Aufbewahrungsräume zu
melden und gelten (bei diese» als den Bestimmungen
tiefer Verordnung unterworseu.

Zweigstellen (Zweigjabriken , Filialen , Zweig- j
bureaus ) sind einzeln von den Bestimmungen
dieser Verordnung betroffen.

8 4.
Meldepflicht.

Tie von dieser Verordnung betroffenen Gegen- .
stünde (8 2) sind von den in 8 3 Bezeich- j
neten (Meldepflichtigen ) nach Maßgabe der nach- ?
stehenden Bestimmungen zu melden, soweit sie;
versügba  r sind. -

>Als „ verfügbar " werden solche in den in „8 2 !
genannten Klassen l bis 5 ausgeführten Gegen j
stände angesehen^ soweit sie bei den von der.
Verfügung bctrojfenen Personen Gesellschasten usw.
(8 3)

1. auf Lager sind,
2. sich in Bestellung besinden, aber während

des Krieges nicht gebraucht werden.
3. aufgestellt sind, aber während des Krieges

nicht mehr gebraucht werden.
Als nicht „verfügbar " können nur solche noch

nicht in Betrieb befindliclw Maschinen angesehen
lverden, für welche eine Inbetriebnahme innerhalb
der nächsten 3 Monate schon als notwendig und '
sicher vorauszuschen ist.

Bei elektrischen Anlagen , deren Belastung zcit-
tveilig sehr verschieden ist, wie z. B . bei Elek-
trizitätswerken , Einzelanlagrm , Eisfabriken Pump - .
anlagen uslv., sind für den Betrieb in der Er¬
zeugerstation bezw. in Unterstationen als „nicht
verfügbar " im Sinne des vorstehenden Absatzes
nur diezenigen Maschinen , Transformatoren und
Apparate zu erachten, lvelche die höchste Belastung
decken können: hierzu darf dann noch ein weiterer,
Maschinensatz als Reserve als „notwendig" gerech- .
net werden. Im Verteilungsnetz können als Re- :
serve Transformatoren mit einer Leistung von 15 .
v. H. der zu erwartenden Höchstbelastung gerechnet
werden. , I

Meldungen , die bisher^ schon dem Kriegsmr- ,
nisterium oder anderen Stellen gemacht worden j
sind, entbinden nicht von den dirrch diese Per - >
ordnung vorgeschriebenen Meldungen.

Es ist zulässig auch elektrische Maschinen, !
Transformatoren , Apparate usw. zu melden, deren
Belastungsfähigkeit geringer ist als die in 8 2 ;
für die Klassen l bis 5 anfgcsührte.

8 5. >
Mkldkbestimmungen. !

Für die Meldung ist der mit Beginn des .20 . I
Oktober 1915 vorhandene Bestand maßgebend.

Für die in 8 3 Absatz d bezaichueten Per¬
sonen, Gesellschaften usw. treten die Anordnungen
dieser Bekanntmachung erst mit Empfang oder
Einlagerung der Gegenstände in Kraft.

Die Meldungen liaben unter Benutzung der
amtlichen „Meldekarten für elektrische Maschinen,
Transsormatoren und Apparate " (8 0) zu er¬
folgen. Aus leder Meldekarte darf nur eine Ma-
schine beziv. ein Maschinensatz (Motorgenerator ),
ein Transformator oder Apparat gemeldet werden.

Die Meldungen müssen erstattet sein
bei Abgabe von 100 Meldekarten und dar¬

unter bis zum 25. Oktober 1915,
bei Abgabe von über 100 Meldekarten bis

zum 30. Oktober 1915.
Die Meldungen sind zu richten an:

V e r t e i l u n g s st e l l e für elektrisch e M a-
schinen  des Kriegsministeriums , Berlin SW . >1,

Königgrätzer Str . 106.
Bei elektrischen Anlagen , deren Belastung zeit-

lveilig sehr verschieden ist (siehe 8 4, vierter Ab¬
satz), sind die als unentbehrlich angesehenen und
deshalb nicht gemeldeten Masck>inen , Transsorma
toren und Apparate in einer besonderen Ausstel¬
lung auszuführen unter Hinzufügung der zu er¬
wartenden . Höchstbelastung.

8 6.
Meldekarten.

Tie Vordrucke für die „amtlichen Meldekarten
für elektrische Masckiincn, Transformatoren und
Apparate " sind von der „Verteilimgsstelle für
elektrische' Maschinen des Kriegsministeriums " an-
zuforldern; sie werden auf schriftliche (frankierte)
Bestellung zngesandt oder können dort in der
Zeit von 0 bis 11 Uhr vormittags abgeholt
iverden.

Es bestehen 6 Arten von Meldekarten , und
zwar solche mit dent Kennbuchstaben

Afür Glcichstrominaschinen (Generatoren und
Motoren ),

0 „ Wechselstrom- (Drehstrom - ) Motoren,
0 ., Wechselstrom- (Drehstr .--) Generatoren,
l) „ Motorgeneratore » oder Umsormer,
1) „ Transformatoren,
k „ Apparate.

Bei dem Anfordern der Meldekarten ist stets
besonders anzugeben , wieviel von jeder Art l.Kenn-
buchstaben) benötigt werden.

Auf den Meldekarten ist anzugeben , ob etwa
und Legebencnfalls durch welche Stelle bereits
eine Beschlagnahme der zu meldenden Gegenstände
erfolgt ist.

Sämtliche in den Meldekarten gestellten Fragen
sind genau zu beantworten . Weitere Mitteilun¬
gen irgendwelcher Art dürfen die Meldekarten
nicht enthalten . Die Meldekarten sind, geordnet
nach gleichartigen Kennbudistaben und innerhalb
des Buchstabens nach der Leistung, frankiert an
die „Verteilungsstelle für elektrische Masckiinen des
Kriegsministeriums , Berlin SW . 11, Königgrätzer
Str . 106" vorschriftsmäßig ausgcfüllt bis zu den
oben festgesetzten Zeitpunkten (8 5) einzureichen.

8 7.
Nachweis der Bestandsveründerung.

Es sind Verzeichnisse einzurichten, aus welchen
der leweilige Bestand der den Anordnungen dieser
Bekanntmachung unterliegenden eleltrischen Maschi¬
nen, Transsormatoren und Apparate ersichtlich iA

Aendern sich die Bestände nach dem für die
Bestandsausnahme festgesetzten Meldctag (20. Ok
tober 1915), so muß im Falle des (Beiitzwechsels
aus den Verzeichnissen ersichtlich sein, in wessen
Gewahrsam die Gegenstände übergegangen sind.
Der Besitzwechscl  selbst wird icdoch durds
diese Verordnung nicht beschränkt.

Die Aenderung muß von dem bisherigen Be¬
sitzer innerhalb von 3 Tagen an die in 8 5 ge¬
nannte Verteilungsstelle gemeldet werden unter
Angabe, zu welchen, Zwecke die Maschinen mw. '
bei dem neuen Besitzer gebraudsl iverden sollen:



V

dabei sind anzugeben ' Art des Betriebes und ,
Art der besonderen Verwendung der betreffenden
einzelnen Gegenstände . Der neue Besitzer muß,
falls der von ihm erwotbene Gegenstand nach
den Bestimmungen des 8 4 bei ihm als „ ver¬
fügbar " gilt , denselben innerhalb 3 Tagen nach
Empfang melden . Zweigstellen werden auch L «er - !
bei einzeln betroffen . (Vgl . 8 3 letzter « atz..,

Maschinen , Transformatoren und Apparate,
ivelche nach dem 20 . Oktober 1915 fertiggestellt
oder nach diesem Zeitpunkt erst „ verfügbar " gewor¬
den sind , müssen , soweit sie gemäße § 4 ju melden
sind , innerhalb 3 Tagen gemeldet werden . (

Beauftragten der Polizei - und Militärbehörden j
ist die Prüfung der Verzeichnisse sowie die .Besich - j
tigung aller in dem Verzeichnis ausgeführten
Gegenstände und die Besichtigung aller Räume,
in denen Gegenstände vermutet tverden können , die
den Anordnungen dieser Bekanntmachung unter - >
liegen , gestattet.

8 8.
Anslwhmen.

Von den,obenstehenden Bestimmungen sind solche
von der Verordnung betroffenen Gegenstände (§ 2) J
ausgenommen , die nach dem Zeitpunkt des Zn - |
krafttretens dieser Verordnung aus dem Auslande ,
bezogen werden.

8 9.
Anträge aus Streichung usw . Anfragen.

Sollten die in 8 4 gegebenen Bestimmungen
Anlass zu Zweifeln über die „ Verfügbarkeit " der
von der Verordnung betroffenen Gegenstände geben,
oder sollten im Falle der Entziehung dieser Gegen¬
stände empfindliche Betriebsstörungen zu befürchten
sein , so kann ein Antrag auf Streichung ein gereicht ,
werden . Diese Gegenstände sind jedoch in jedem
Falle zuvor hu melden.

Alle Anträge zind Anfragen , welche die vor¬
liegende Verordnung betreffen , sind an die „ Ber-
teilungsstelle für elektrische Maschinen des Kriegs¬
ministeriums Berlin SW 11 , Königgrätzer Str.
106 " zu richten.

8 10.
Zweck dieser Bestandsaufnahme.

Durch diese Bestandsaufnahme wird beabsichtigt,
Kupfer zum Bau von neuen elektrischen Ma¬
schinen , Apparaten usw . zu sparen . Die Anträge
auf Freigabe von Kupfer zur Herstellung dieser
Gegenstände sind dementsprechend vom 15 . Oktober !
1915 ab nicht mehr an die Kriegs -Rohstoff ^ Ab ;
teilung des Kriegsministeriums , sondern an die in
8 5 genannte Verteilungsstelle einzureichen . Hier
wird nach den gemeldeten Beständen sestgestellt,
ob entsprechende oder ähnliche brauchbare Ma¬
schinen usw . verfügbar sind . Ist dies nicht per
Fall , so werden die Anträge an die ,, .Fabriken-
Abteilung des Kriegsministeriunis " geleitet , wo sie !
darauf hin geprüft iverden , ob das Kupfer usw . sich
durch Zink oder Eisen ersetzen lässt , ob die Ma¬
schinen usw . rm Interesse der Heeresverwaltung
gebraucht iverden , oder oö sich etiva eine «andere
Betriebsart ermöglichen läßt . Bon hier aus werden
dann die Anträge nötigenfalls an die zuständige Ab - >
teilung zur - Freigabe von Kupfer weitergeleilet.

Frankfurt (Main ), den 15 . Oktober 1915.
Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.

Mainz , den 15. Oktober 1915.
Das Gouvernement der Festung Mainz.

In , der Sitzung des Kreistages am 7. d. Mts <,
zu der die Kreistagsabgeordneten in beschlußfähiger
Anzahl erschienen waren , wurde durch wiederholten
einstimmigen Beschluß die Legitimation des Kreis¬
tagsabgeordneten Herrn Karl Klein  zu Geisen-
herm als geführt erachtet . Der Kreistag beschloß
sodann einstimmig , zur Bestreitung der Unter¬
stützungen an die Familien der zum Heeresdienste'
einberufenen Mannschaften weitere 700 000 buch¬
stäblich siebenhunderttaufend Mark in Ergänzung
der Beschlüsse vom 17. August 1914 , 26 . Januar
und 10 . Juni 1915 zu bewilligen und den Kreis-
auSschuß zu ermächtigen , den Betrag im Wege der
Anleihe ie nach Bedarf zu möglichst günstigen«8insfuße allmählich auszunehmen, bei vorläufigerilgung mit mindestens 2 °/» unter Zmvachs der
ersparten Zinsen , soweit nicht Erstattung aus
Reichsmitteln usw . eintritt.

Weiter wurde einstimmig beschlossen,
die Rechnung der Kreiskommunalkasse für 1913

in Einnahme auf 227 598 Mk. 79 Pfg.
in Ausgabe auf 200839 „ 56 „

mithin auf einen Ueberschuß von 26 759 Mk. 23 Pfg.
die Rechnung des Winzernotstandsfonds für 1913

in Einnahnie aus 1 384191 Mk. 65 Pfg.
in AuSgabe auf 95 415 „ 45 „

mithin auf einen Ueberschuß von 1288 776 Mk. 20 Pfg.
festzusetzen , die Ueberschreitung des Ausgabekredits
bei Titel 3 , 9 , 11 und 12 der Rechnung der
Kreiskommunalkasse zu genehmigen , dem Rendan¬
ten für beide Rechnungen Entlastung zu erteilen
und von dem Ueberschusse der Kreiskommunal-
kasse 16 759 .23 Mk . zur Bestreitung der Kosten
des Kreishausanbaues sowie 10 000 .— Mk . als
Betriebsfonds zu verwenden.

Rüdesheim , den 14 . Oktober 1915.
Der Kreisausschuß des Rheingaukreises.

Wagner.

Berantw . Schriftleitung : I L- MeV,  Rüdesheim.

^ItäzQDLJhlB
Wegen  des Kriege.

he "gen Adressen J
“" d u/erde i* nicht ,
mende Herbst - und V

Ti hU"9en und  Emu;
* meine ,—

me| ne auswärtigen fthn
mr ü"9°' s O-taT

Kommen Sie ohne ;
f,eschoft  um die  Neuh

srsts: '***«*

vieie meiner

^ «stdndtg geu/ordei
ZJT- ,ür  die "°m-
Mnler -Soison briefliche

, nden  und speziell
üna^ mer' diese Z^nTUnQ anzusehen.

leden  Zwang in mejp

'^ en . « f Herbst und
we ,,M: ,5t dleser  Besuch

6r am  besten über-

n können .“ ’ I

. T ^urfen versichert
! i a.ben ' doß  Sie b

blll ‘Q5t bedient w,
unstreitig mit dj

?sten nachstehenden
i ^ LÜltaekt/on

JudT_ Ufid Buk skln

^narukel Fein '

Teppic
weißwaren /=\ ,, Cr. f

ite aT“ nd "î ekann,c
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